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Zu den Aufgaben der AkdÄ gehören die
Erfassung, Dokumentation und Bewer-
tung von unerwünschten Arzneimittel-
wirkungen (UAW). Die AkdÄ möchte
Sie im Folgenden über Publikationen und
Meldungen aus dem internationalen
Raum informieren und hofft, Ihnen damit
nützliche Hinweise auch für den Praxis-
alltag geben zu können.

Amisulprid, Nachfolger der Altsub-
stanz Sulpirid, ist ein so genanntes atypi-
sches Neuroleptikum und zur Behand-
lung akuter und chronischer schizophre-
ner Störungen zugelassen. Es wurde noch
2003 in Deutschland bei steigender Ten-
denz (+ 21 Prozent) mit 8,0 Mio.Tagesdo-
sen (DDD) innerhalb der GKV verord-
net (1). Im Jahr 2004 nahmen die Verord-
nungen um circa 11 % ab (2).

Es wird über eine 41-jährige Patientin
mit einer seit 22 Jahren bestehenden Schi-
zophrenie berichtet (3). Sie musste  mit ei-
ner akuten Exazerbation stationär aufge-
nommen werden. In den Monaten zuvor
hatte sie keinerlei Medikamente bekom-
men. Sie wurde zunächst mit 400 mg/Tag
Amisulprid behandelt. Diese Dosis wurde
zwei Tage später auf 600 mg/Tag erhöht.
Am fünften Tag der Behandlung trübte
das Bewusstsein der Patientin ein. Inner-
halb von sechs Stunden fiel sie in ein Ko-
ma. Sie atmete spontan, die Temperatur

war gering erhöht, es bestanden eine Hy-
ponatriämie von 120 mmol/l, eine Hypo-
kaliämie von 3,0 mmol/l und eine Leuko-
zytose von 20 100 mm3 sowie eine Er-
höhung der GOT auf 114 U/l (normal < 35
U/l) und der CK auf 10 137 U/l (normal 
< 171 U/l). Unter der Annahme einer vira-
len Enzephalitis wurde Aciclovir gegeben
und Amisulprid abgesetzt. Das Koma
schwand innerhalb von zwei Tagen,
Aciclovir wurde nach sieben Tagen abge-
setzt. Die Diagnose einer viralen Enze-
phalitis konnte anhand verschiedener Pa-
rameter ausgeschlossen werden. Die Leu-
kozytenwerte und die CK besserten sich
ab dem dritten Tag und waren am 15. Tag
nach dem Absetzen von Amisulprid wie-
der normal. Eine teilweise Remission der
Psychose wurde später mit Clozapin (450
mg/Tag) erreicht.

Die Autoren betonen, dass die Sym-
ptomatologie nicht die Kriterien eines
malignen neuroleptischen Syndroms
(MNS) erfüllt, dass es sich hier aber mög-
licherweise um eine Vorstufe gehandelt
habe.

Im deutschen Spontanmeldesystem
(gemeinsame Datenbank von BfArM und
AkdÄ, Stand: 30. 3. 2005) sind 406 Ver-
dachtsfälle unerwünschter Arzneimittel-
wirkungen nach Gabe von Amisulprid er-
fasst. Hierunter finden sich acht Fälle ei-
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ner Rhabdomyolyse und zwölf Meldun-
gen über ein malignes neuroleptisches
Syndrom. In der Fachinformation (4) wird
auf das MNS als sehr seltene UAW hinge-
wiesen. Bei der Behandlung mit Amisul-
prid sollte man – wie bei allen Neurolepti-
ka – mit dem Auftreten eines malignen
neuroleptischen Syndroms rechnen. Da-
bei ist zu bedenken, dass auch einzelne
Symptome (als Vorstufe) schon recht dra-
matisch verlaufen können.

Bitte teilen Sie der AkdÄ alle be-
obachteten Nebenwirkungen (auch Ver-

dachtsfälle) mit. Sie können dafür den in
regelmäßigen Abständen im Deutschen
Ärzteblatt auf der vorletzten Umschlag-
seite abgedruckten Berichtsbogen ver-
wenden oder diesen aus der AkdÄ-Inter-
netpräsenz www.akdae.de abrufen.

Literatur 

1. Schwabe U, Paffrath P (Hrsg.): Arzneiverordnungs-
Report 2004. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, New
York 2004.

2. Schwabe U, Paffrath P (Hrsg.):Arzneiverordnungs-Report
2005.Springer-Verlag Berlin,Heidelberg,New York 2005.

3. Atbasoglu EC, Ozguven HD, Saka MC, Goker C: Rhab-
domyolysis and coma associated with amisulprid:
A probable atypical presentation of neuroleptic mali-
gnant syndrome. J Clin Psychiatry 2004; 65: 1724–
1725.

4. Fachinformation Solian®, Mai 2004.

Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft, Herbert-Lewin-Platz 1,
10623 Berlin, Telefon: 0 30/40 04 56-5 00,
Fax: 0 30/40 04 56-5 55, E-Mail: info@
akdae.de, Internet: www.akdae.de �

Der Bewertungsausschuss gemäß § 87 Abs.
3 SGB V hat in seiner 108. Sitzung (schrift-
liche Beschlussfassung) mit Wirkung zum
1. Januar 2006 Änderungen des Einheitli-
chen Bewertungsmaßstabes (EBM) be-
schlossen.

Es handelt sich hier insbesondere um:
– Die Möglichkeit zur Abrechnung der

Leistung nach der Nr. 01102 (Inanspruch-
nahme an Samstagen) neben der Leistung
nach der Nr. 01413 (Besuch eines weiteren
Kranken in derselben sozialen Gemein-
schaft) unter der Voraussetzung, dass der
Besuch des weiteren Kranken auf beson-
dere Anforderung erfolgt.

– Die Angleichung der Bewertung der
Leistung nach der Nr. 01730 an die Ände-
rungen der Krebsfrüherkennungsrichtli-
nien, die am 19. Juli 2005 vom Gemeinsa-
men Bundesausschuss beschlossen wur-
den. Zur Abbildung der erhöhten Sachko-
sten des jetzt obligat mit Spatel und Bür-
ste durchzuführenden Abstriches aus dem
Zervikalkanal wurde die Bewertung der
Leistung nach der Nr.01730 auf 375 Punk-
te erhöht.

– Des Weiteren wurde eine zweite An-
merkung zur Leistung nach der Nr. 01730
aufgenommen, welche besagt, dass mit der
Berechnung der Leistung nach der Nr.
01730 auch die entstehenden Zusatzkosten
durch die Bürstenabstrichnahme abgegol-
ten sind.

– Die Überschrift zur Leistung nach der
Nr.06321 wurde geändert in Untersuchung
und ggf. Behandlung einer krankhaften
Störung des binokularen Sehens für Versi-
cherte ab Beginn des 6. Lebensjahres, um
klarzustellen, dass diese Leistungsnummer

auch für eine diagnostische Sitzung be-
rechnet werden kann.

– In der 2. Anmerkung hinter den Lei-
stungen nach der Nr. 09320 und 20320
wurden die baulichen Anforderungen an
einen schallisolierten Raum,in dem audio-
metrische Untersuchungen ohne Kopf-
hörer stattfinden, durch Vorgabe der DIN
ISO 8253-1 EN präzisiert. Dieser Be-
schluss wurde mit Wirkung zum 1. 1. 2007
gefasst.

Änderungen
des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM)

– Um die Versorgungsrealität korrekt
abzubilden, wurde die Überschrift zur Lei-
stung nach der Nr. 33052 ergänzt durch die
Ermöglichung der sonographischen Un-
tersuchung des Schädels durch die offene
Fontanelle bei Neugeborenen, Säuglingen
oder Kleinkindern.

– Die Prüfzeit der Leistung nach der Nr.
30301 (sensomotorische Übungsbehand-
lung als Gruppenbehandlung) wurde von
15 auf 5 Minuten verringert.

Vorbehalt:
Das Unterschriftsverfahren zur Be-

schlussfassung der 108. Sitzung des Bewer-
tungsausschusses ist eingeleitet. Die Be-
kanntmachung erfolgt somit unter dem
Vorbehalt der endgültigen Unterzeichnung
durch alle Vertragspartner sowie gemäß 
§ 87 Abs. 6 Satz 1 SGB V unter dem Vorbe-
halt der Nichtbeanstandung durch das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG). �
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1. Aufnahme einer weiteren Anmer-
kung hinter der Leistung nach der Nr.01102

Die Leistung nach der Nr. 01102 ist nur
dann neben der Leistung nach der Nr. 01413
berechnungsfähig,wenn die Inanspruchnah-
me nach der Nr. 01413 in beschützenden
Wohnheimen bzw. Einrichtungen bzw. Pfle-
ge- oder Altenheimen mit Pflegepersonal auf
besondere Anforderung erfolgt.

2. Änderung der letzten Anmerkung
hinter der Leistung nach der Nr. 01102

Die Leistung nach der Nr. 01102 ist nicht
neben den Leistungen nach den Nrn. 01100,
01101, 01210, 01215 bis 01218, 01410 bis
01412, 01950, 01951, 13610 bis 13612, 13620
und 13621 berechnungsfähig.

3. Aufnahme einer weiteren Anmer-
kung hinter der Leistung nach der Nr.01413

Die Leistung nach der Nr. 01413 ist nur
dann neben der Leistung nach der Nr. 01102
berechnungsfähig, wenn die Inanspruch-
nahme nach der Nr. 01413 in beschützenden
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Beschluss
zu Änderungen des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes

(EBM) gem. § 87 Abs. 3 SGB V des
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